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Steuereinnahmen im Jahr 2012 geringer als erwartet
Die hohen Mehreinnahmen, die noch im Oktober 2012 im Vergleich zur Pro-
gnose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2012 sowohl vom 
Arbeitskreis (5,8 Mrd. Euro, Bundesfinanzministerium 2012) als auch vom 
IMK (9,5 Mrd. Euro, Rietzler et al. 2012) für das vergangene Jahr erwartet 
worden waren, sind nicht eingetreten. Ausschlaggebend war, dass sich die 
Aufkommensdynamik der Steuern – vor allem bei der Körperschaft- und Ge-
werbesteuer – wider Erwarten im 4. Quartal 2012 deutlich abgeschwächt hat. 

Allein bei diesen beiden großen Veranlagungssteuern kam es wegen der 
erkennbaren Wirtschaftsabschwächung bei den Unternehmen zu einer Herab-
setzung bei den Vorauszahlungen (-12,5 %). Bund, Länder und Gemeinden 
konnten im vergangenen Jahr Steuereingänge in Höhe von genau 600 Mrd. 
Euro (4,7 %) verbuchen (Tabellen 1A und 1B); dies war im Vergleich zum Er-
gebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2012 ein Minus 
von 2,4 Mrd. Euro. Gemessen am Ergebnis der IMK-Schätzung vom Oktober 
2012, bei dem die Dynamik der Körperschaft- und Gewerbesteuer überschätzt 
worden war, waren es sogar 6 Mrd. Euro weniger.

Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt und die wieder höheren Tarif-
abschlüsse schlugen sich im Jahr 2012 jedoch in steigenden Einnahmen bei 
der Lohnsteuer nieder. Die öffentlichen Kassen konnten hieraus Einnahmen in 
Höhe von 149,1 Mrd. Euro (6,7 %) verbuchen. Allerdings spielte dabei auch 
eine Rolle, dass die aus dieser Steuer geleisteten Sozialleistungen (Kindergeld 
und Altersvorsorgezulage) nur wenig zugenommen haben bzw. stagnierten; 
vor Abzug dieser Beträge errechnet sich ein Zuwachs von 5,2 %.

Die gewinnabhängigen Steuern zeigten 2012 insgesamt eine durchaus posi-
tive Entwicklung. Die veranlagte Einkommensteuer expandierte kassenmäßig 
mit 16,5 % am stärksten und erreichte ein Aufkommen von 37,3 Mrd. Euro. 
Knapp die Hälfte des Anstiegs beruhte indes auf kassentechnischen Faktoren: 
So waren die aus dem Bruttoaufkommen der veranlagten Einkommensteuer 

1    IMK in der Hans-Böckler-Stiftung
2    Volkswirt und Steuerexperte, Berlin 
3    Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin

Auf einen Blick

 � Die Zeit der Aufwärtsrevi-
sionen bei den Steuerschät-
zungen ist vorbei. In diesem 
Jahr dürfte das Aufkommen 
nur noch um 2 % auf 612,2 
Mrd. Euro zunehmen. Im 
Jahr 2014 werden die Steuer-
einnahmen um fast 4 % auf 
636,2 Mrd. Euro steigen. 
Mittelfristig liegen die Zu-
wachsraten bei rund 3 %. 
Damit ist 2017 ein Aufkom-
men von knapp 700 Mrd. 
Euro zu erwarten.

 � Die öffentlichen Haushalte 
weisen nach wie vor eine 
gravierende strukturelle Ein-
nahmenlücke auf. Mehrfache 
Steuersenkungen und nicht 
übermäßiges Ausgaben-
wachstum sind die Ursache. 
An Steuer erhöhungen führt 
daher mittel fristig kein Weg 
vorbei.

 � Die Oppositionsparteien im 
Bundestag planen Steuer-
erhöhungen für die kom-
mende Legislaturperiode. 
Erhöhungen des Einkom-
mensteuertarifs sind dabei 
ein wesentliches Element. 
Befürchtungen, dass die 
Mittelschicht oder Fachar-
beiter dadurch mit Mehrbe-
lastungen zu rechnen hätten, 
erweisen sich als unbegrün-
det: Die Mehrbelastungen 
der Vorschläge setzen alle-
samt erst bei sehr hohen 
Bruttoeinkommen ein.
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geleisteten Arbeitnehmererstattungen nach § 46 
EStG nur wenig höher als im vorangegangen Jahr. 
Hinzu kam, dass die gezahlten Eigenheimzulagen 
wegen des Wegfalls eines weiteren Förderjahr-
gangs drastisch abgenommen haben (-42,6 %). Vor 
Abzug dieser Beträge errechnet sich ein Zuwachs 
von 8,8 %. Hierin spiegelt sich die gute Gewinnla-
ge der einkommensteuerpflichtigen Unternehmen. 

Das Aufkommen der Körperschaftsteuer expan-
dierte 2012 immerhin noch um 8,3 % und brachte 

knapp 16,9 Mrd. Euro in die öffentlichen Kassen, 
obwohl es im 4. Quartal zu hohen Erstattungen und 
geringeren Vorauszahlungen gekommen war. Über 
das ganze Jahr zeigte sich bei dieser Steuer eine 
sehr uneinheitliche Entwicklung. In den Monaten 
Januar bis August errechnete sich kumuliert noch 
ein extrem hoher Anstieg zum entsprechenden Vor-
jahreszeitraum (72 %), der sich dann aber infolge 
der starken Rückgänge in den restlichen vier Mona-
ten im Jahresergebnis deutlich auf 8,3 % reduzierte.

Tabelle 1a

Steuereinnahmen in den Jahren 2011 bis 20171

in Mrd. Euro

Abweichungen in den Summen durch Runden.

1 2012 - 2017: Prognose des IMK.
2  Beteiligungsverhältnis: Bund 42,5 %, Länder 42,5 %, Gemeinden 15 %.
3 Beteiligungsverhältnis: Bund 50%, Länder 50%.
4 Beteiligungsverhältnis Bund 44%, Länder 44%, Gemeinden 12%.
5  Bund vorab 4,45 % für Arbeitslosenversicherung, 
   vom Rest: Bund vorab 5,05 % für Rentenversicherung,
   vom Rest: Gemeinden vorab 2,2 %, 
   vom Rest: Bund 49,7 %, Länder 50,3 % zu-/abzüglich Festbeträge.
6 Einschl. Alcopopsteuer.

Quellen: Bundesministerium der Finanzen; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des IMK.

Tabelle 1a
Steuereinnahmen in den Jahren 2011 bis 20171

in Mrd. Euro

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

gemeinschaftliche Steuern 403,6 426,2 437,5 458,4 477,1 495,5 513,9
Lohnsteuer2 139,7 149,1 157,1 165,7 173,8 181,9 190,5
Veranlagte Einkommensteuer2 32,0 37,3 40,0 42,8 45,6 48,1 50,2
Nicht veranl. Steuern v. Ertrag3 18,1 20,1 14,5 17,0 17,9 18,8 19,6
Abgeltungsteuer4 8,0 8,2 8,4 8,7 9,0 9,4 9,7
Körperschaftsteuer3 15,6 16,9 19,5 20,7 21,5 22,2 22,7
Steuern vom Umsatz5 190,0 194,6 198,1 203,6 209,3 215,2 221,1

Zölle    4,6 4,5 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6

bundessteuern   99,1 99,8 99,3 100,2 100,7 101,3 100,7
Energiesteuer  40,0 39,3 39,3 39,1 39,1 39,0 38,9
Stromsteuer 7,2 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Kernbrennstoffsteuer 0,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 0,0
Kraftfahrzeugsteuer 8,4 8,4 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1
Luftverkehrsabgabe 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tabaksteuer 14,4 14,1 14,1 14,3 14,2 14,2 14,0
Branntweinsteuer6 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
Versicherungsteuer    10,8 11,1 11,4 11,6 11,8 12,1 12,3
Solidaritätszuschlag  12,8 13,6 13,8 14,5 15,2 15,8 16,4
Sonstige 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ländersteuern  13,1 14,2 14,6 15,0 15,2 15,5 15,8
Erbschaftsteuer 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
Grunderwerbsteuer 6,4 7,4 7,8 8,0 8,2 8,3 8,5
Sonstige                           2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

gemeindesteuern  53,0 55,4 56,4 58,2 60,2 62,0 63,8
Gewerbesteuer   40,4 42,3 43,2 44,8 46,5 48,1 49,8
Grundsteuern   11,7 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0
Sonstige  0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Kassenmäßige Steuereinnahmen
insgesamt  573,4 600,0 612,2 636,2 657,8 678,9 698,8

Bund 248,0 256,6 258,9 268,6 276,4 285,3 294,6
Länder 224,3 236,0 240,9 250,3 258,4 266,3 274,2
Gemeinden 76,6 81,2 83,7 87,1 90,6 94,0 97,4
EU 24,5 26,3 28,8 30,2 32,3 33,3 32,6

Abweichungen in den Summen durch Runden.

12013 - 2017: Prognose des IMK.
2 Beteiligungsverhältnis: Bund 42,5 %, Länder 42,5 %, Gemeinden 15 %.
3 Beteiligungsverhältnis: Bund 50%, Länder 50%.
4 Beteiligungsverhältnis Bund 44%, Länder 44%, Gemeinden 12%.

6 Einschl. Alcopopsteuer.

Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Statistisches Bundesamt; Berechnungen des IMK.

5 Bund vorab 4,45 % für Arbeitslosenversicherung,
vom Rest: Bund vorab 5,05 % für Rentenversicherung,
vom Rest: Gemeinden vorab 2,2 %,
vom Rest: Bund 49,7 %, Länder 50,3 % zu-/abzüglich Festbeträge.
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Die Entwicklung der nicht veranlagten Steu-
ern vom Ertrag wurde bestimmt durch die gute 
Gewinnsituation der Unternehmen im Jahr 2011, 
die im darauffolgenden Jahr zu hohen Ausschüt-
tungen geführt hat. Die Umstellung im Zahlstel-
lenverfahren zum 1. Januar 2012, seit der nun die 
Steuer nicht mehr vom Unternehmen, sondern von 
den depotführenden Banken abgeführt wird, hat 
im ersten Halbjahr zunächst zu Verzögerungen bei 
den Kasseneingängen geführt, die aber im Laufe 
des Jahres aufgeholt worden sind. Alles in allem 

erhöhten sich die Einnahmen um 10,6 % auf gut 
20,1 Mrd. Euro. Demgegenüber nahmen die Ein-
nahmen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-
äußerungserträge vor dem Hintergrund der anhal-
tend niedrigen Zinsen nur mäßig zu (2,7 %).

Die Steuern vom Umsatz – nach wie vor die 
ergiebigste Einkommensquelle des Staates – ex-
pandierten im Jahr 2012 weitgehend im Tempo 
der gesamtwirtschaftlichen Binnennachfrage. 
Dabei zeigten sich im Verlauf des Jahres bei der 
Einfuhrumsatzsteuer erste Anzeichen einer kon-

Tabelle 1b

Steuereinnahmen in den Jahren 2011 bis 20171

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

1 2010 - 2017: Prognose des IMK.
2 Beteiligungsverhältnis: Bund 42,5 %, Länder 42,5 %, Gemeinden 15 %.
3 Beteiligungsverhältnis: Bund 50%, Länder 50%.
4 Beteiligungsverhältnis Bund 44%, Länder 44%, Gemeinden 12%.
5  Bund vorab 4,45 % für Arbeitslosenversicherung, 
   vom Rest: Bund vorab 5,05 % für Rentenversicherung,
   vom Rest: Gemeinden vorab 2,2 %, 
   vom Rest: Bund 49,7 %, Länder 50,3 % zu-/abzüglich Festbeträge.
6 Einschl. Alcopopsteuer.

Quellen: Bundesministerium der Finanzen; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des IMK.

Tabelle 1b
Steuereinnahmen in den Jahren 2011 bis 20171

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

gemeinschaftliche Steuern                  8,2 5,6 2,7 4,8 4,1 3,9 3,7
Lohnsteuer2 9,3 6,7 5,4 5,5 4,9 4,6 4,7
Veranlagte Einkommensteuer2 2,6 16,5 7,4 6,8 6,5 5,6 4,3
Nicht veranl. Steuern v. Ertrag3 39,7 10,6 -27,7 16,9 5,8 4,6 4,5
Abgeltungsteuer4 -7,9 2,7 1,7 3,4 4,2 4,7 3,0
Körperschaftsteuer3 29,8 8,3 15,0 6,1 4,0 3,1 2,5
Steuern vom Umsatz5 5,5 2,4 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zölle    4,4 -2,4 -1,4 2,3 2,2 0,0 0,0

bundessteuern   6,1 0,7 -0,5 0,9 0,5 0,6 -0,5
Energiesteuer  0,5 -1,8 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Stromsteuer 17,4 -3,8 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kernbrennstoffsteuer - 70,9 -14,4 -3,7 -7,7 -8,3 -
Kraftfahrzeugsteuer -0,8 0,2 -2,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Luftverkehrsabgabe - 4,7 3,4 2,0 0,0 0,0 0,0
Tabaksteuer 6,8 -1,9 0,0 1,0 -0,9 0,2 -1,1
Branntweinsteuer6 8,0 -1,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Versicherungsteuer    4,6 3,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Solidaritätszuschlag  9,1 6,6 1,3 5,4 4,4 4,0 3,9
Sonstige 4,7 1,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

ländersteuern  7,8 8,5 3,1 2,3 1,8 1,8 1,8
Erbschaftsteuer -3,6 1,4 1,3 2,2 2,2 2,2 2,2
Grunderwerbsteuer 20,3 16,1 5,2 3,0 2,0 2,0 2,0
Sonstige                           1,3 1,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

gemeindesteuern  10,9 4,6 1,8 3,2 3,4 3,0 3,0
Gewerbesteuer   13,2 4,8 2,0 3,7 3,9 3,4 3,4
Grundsteuern   3,2 2,9 1,2 1,9 1,8 1,6 1,6
Sonstige  17,5 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassenmäßige Steuereinnahmen
insgesamt  8,1 4,7 2,0 3,9 3,4 3,2 2,9

Bund 9,8 3,5 0,9 3,7 2,9 3,2 3,3
Länder 6,8 5,2 2,0 3,9 3,3 3,1 3,0
Gemeinden 8,9 5,9 3,2 4,1 4,0 3,7 3,6
EU 0,4 7,6 9,4 4,9 7,0 3,0 -2,2

Abweichungen in den Summen durch Runden.

12013 - 2017: Prognose des IMK.
2 Beteiligungsverhältnis: Bund 42,5 %, Länder 42,5 %, Gemeinden 15 %.
3 Beteiligungsverhältnis: Bund 50%, Länder 50%.
4 Beteiligungsverhältnis Bund 44%, Länder 44%, Gemeinden 12%.

6 Einschl. Alcopopsteuer.

Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Statistisches Bundesamt; Berechnungen des IMK.

5 Bund vorab 4,45 % für Arbeitslosenversicherung,
vom Rest: Bund vorab 5,05 % für Rentenversicherung,
vom Rest: Gemeinden vorab 2,2 %,
vom Rest: Bund 49,7 %, Länder 50,3 % zu-/abzüglich Festbeträge.
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junkturellen Abschwächung. Die deutschen Produ-
zenten reduzierten die Einfuhr ihrer Vorprodukte. 
Während es bei der Einfuhrumsatzsteuer im ersten 
halben Jahr zu Mehreinnahmen wegen steigender 
Einfuhren von Vorprodukten aus nicht EU-Ländern 
kam (6 %), wurde das zweite Halbjahr durch einen 
Rückgang geprägt (-1,4 %). Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass die Einfuhrumsatzsteuer auf Pro-
dukte aus Nicht-EU-Ländern den Unternehmen aus 
der Umsatzsteuer erstattet wird; steigende Einfuh-
ren von Vorprodukten schmälern also zunächst das 
Aufkommen der (Binnen-)Umsatzsteuer. Entspre-
chend kam es bei dieser Steuer im ersten Halbjahr 
nur zu einem geringen Plus (0,9 %), in der zweiten 
Jahreshälfte gab es dagegen als Folge der geringe-
ren Erstattungen an Einfuhrumsatzsteuer Mehrein-
nahmen bei der (Binnen-)Umsatzsteuer von 4,1 %. 
Die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz leg-
ten 2012 insgesamt um 2,4 % zu und erreichten ein 
Aufkommen von 194,6 Mrd. Euro.

Der große Block der Bundessteuern – immer-
hin 17,6 % der gesamten Steuereinnahmen im Jah-
re 2010 – wird seit 2011 durch die Einführung der 
Kernbrennstoffsteuer und der Luftverkehrsabgabe 
gestärkt. Im Jahr der Einführung brachten diese bei-
den Steuern jeweils etwa 900 Mill. Euro in die Kas-
sen des Bundeshaushalts. Im Jahr 2012 waren bei 
den Einnahmen aus der Luftverkehrsabgabe Mehr-
einnahmen von 4,7 % zu verbuchen; sie sind im We-
sentlichen darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr 
zahlungstechnisch die für Januar fälligen Abgaben 
erst im Monat Februar kassenwirksam geworden 
sind. Im Einführungsjahr war also ein Zahlungs-
monat weniger kassenwirksam geworden. Bei der 
Kernbrennstoffsteuer kam es im Kassenjahr 2012 
infolge eines Urteils des Bundesfinanzhofs zu hohen 
Nachzahlungen für das Jahr 2011 (70,9 %)4. Bei den 
aufkommensstärksten speziellen Verbrauchsteuern 
(Energie- Strom-, Tabak- und Branntweinsteuer) 
kam es im Jahresverlauf durchweg zu Minderein-
nahmen. Bei der Energiesteuer und der Stromsteuer 
gingen die Kasseneingänge um 1,8 % bzw. 3,8 % 
zurück. Angesichts der hohen und nach wie vor stei-
genden Preise bei vielen der besteuerten Konsumgü-
ter haben die Verbraucher mehr und mehr Anstren-
gungen unternommen, die Abnahme der besteuerten 
Mengen zu drosseln. Anders als bei den verbrauchs-
orientierten Steuern haben die Einnahmen aus dem 

4    Der Bundesfinanzhof (BFH) hob in einem Urteil 
vom 9. März 2012 einen Beschluss des Finanzgerichts 
Hamburg auf, der erhebliche Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit geäußert hatte. Dies könne nur durch 
das Bundesverfassungsgericht geklärt werden. Von 
daher ist eine Aussetzung der Vollziehung für laufende 
Verfahren nicht möglich. Ausgesetzte oder bereits erstat-
tete Beträge sind an den Fiskus zurückzuzahlen.

Solidaritätszuschlag kräftig zugelegt (6,6 %); sie 
entwickelten sich im Tempo ihrer Bemessungs-
grundlagen (Lohnsteuer, veranlagte Steuern vom 
Ertrag, Körperschaftsteuer, Abgeltungsteuer). Unter 
dem Strich ergab dies bei den Bundessteuern ein 
Aufkommen von knapp 100 Mrd. Euro; dies ent-
spricht einem Zuwachs von 0,7 %. Der Anteil der 
Bundessteuern an den gesamten Steuereinnahmen 
betrug im Jahr 2012 nur noch 16,6 %.

Schätzung der Steuereinnahmen 
2013 bis 2017: Leichte Minder-
einahmen zu erwarten

Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Novem-
ber 2012 sind für diese Prognose das Gesetz zum 
Abbau der „kalten Progression“ und die daraus 
für den Fiskus resultierenden Mindereinnahmen 
zu berücksichtigen. Nach langen und zähen Ver-
handlungen hat man sich im Vermittlungsverfah-
ren am 12. Dezember 2012 auf einen Vorschlag 
geeinigt5. Der steuerliche Grundfreibetrag bei der 
Einkommensteuer steigt in diesem Jahr von 8 004 
auf 8 130 Euro, und im nächsten Jahr erhöht er sich 
dann auf 8 354 Euro; der Eingangssteuersatz von 
14 % ist beibehalten worden. Die Steuerentlastung 
wird in diesem Jahr erstmals im April im Zuge der 
Gehaltsabrechnungen – auch rückwirkend für die 
Monate Januar bis März – bei den Lohnsteuerzah-
lern wirksam. Die aus dem Gesetz resultierenden 
Mindereinnahmen dürften sich nach Berechnungen 
des IMK in diesem Jahr bei der veranlagten Ein-
kommensteuer mit 50 Mill. Euro und bei der Lohn-
steuer mit 750 Mill. Euro niederschlagen; im Jahr 
2014 sind es dann zusammen mit der zweiten Stufe 
250 Mill. Euro bzw. 2,1 Mrd. Euro.

Im laufenden Jahr liegen die Kasseneingänge 
der Steuerzahlungen erst bis zum Monat März vor; 
sie bieten also noch keine ausreichende Grundla-
ge für die Abschätzung eines realistischen Trends 
für die Steuereinnahmen in diesem Jahr. Insgesamt 
sind die Steuereinnahmen bei Bund und Ländern 
(ohne Gemeindesteuern) in den ersten drei Mona-
ten um 3,4 % gegenüber dem entsprechenden Vor-
jahreszeitraum gestiegen.

Auf der Basis der Konjunkturprognose des 
Makrokonsortiums aus IMK, OFCE (Paris) und 
WIFO (Wien) vom März (IMK et al. 2013) dürf-
te der Anstieg der kassenmäßigen Steuereinnah-
men in diesem Jahr etwas schwächer ausfallen, 
als noch im Herbst des vergangenen Jahres in den 

5    Das Gesetz zum Abbau der kalten Progression ist 
am 25. Februar 2013 im Bundesgesetzblatt verkündigt 
worden (BGBL. 2013, Teil I Nr. 9, S. 283).
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Prognosen unterstellt worden war (Tabelle 2). Für 
das gesamte Kalenderjahr 2013 ergibt sich ein An-
stieg der Steuereinnahmen um 2 %; dies bedeutet 
ein Aufkommen von gut 612 Mrd. Euro (Tabellen 
1A, 1B). Gegenüber der Prognose des Arbeitskrei-
ses „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2012 wäre 
dies ein Minus von 5,8 Mrd. Euro. Hierbei ist al-
lerdings in Rechnung zu stellen, dass es in diesem 
Jahr aufgrund des Gesetzes zum Abbau der kalten 
Progression in der ersten Stufe zu Mindereinnah-
men von 800 Mill. Euro kommt, die in den Prog-
nosen vom Herbst 2012 nicht enthalten waren. Be-
reinigt um diesen Effekt reduziert sich das Minus 
auf 5,0 Mrd. Euro. 

Folgt man der Konjunkturprognose des Makro-
konsortiums für das Jahr 2014, dann wird sich das 
maßvolle Wachstum der deutschen Wirtschaft mit 
nahezu unveränderter Dynamik fortsetzen. Dabei 
ist unterstellt, dass es nicht zu einer Eskalation der 
Krise im Euroraum kommt. Dieser verhalten posi-
tive Ausblick dürfte dann auch in der Entwicklung 
der Steuereinnahmen zum Ausdruck kommen; sie 
werden im kommenden Jahr um knapp 4 % expan-
dieren. Damit können Bund, Länder und Gemein-
den mit einem Aufkommen von 636,2 Mrd. Euro 
rechnen. Gegenüber dem Ergebnis des Arbeitskrei-
ses „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2012 sind 
die Mindereinnahmen nur wenig höher zu veran-
schlagen als in diesem Jahr; sie belaufen sich auf 
knapp 6,1 Mrd. Euro. Bereinigt um die zweite Ent-
lastungsstufe im Rahmen des Gesetzes zum Abbau 
der kalten Progression verringert sich das Minus 
auf knapp 3,8 Mrd. Euro.

In den verbleibenden Jahren des Prognose-
zeitraums von 2015 bis 2017 ergibt sich aus der 
Steuerschätzung des IMK, dass sich das Expan-

sionstempo in den restlichen Prognosejahren etwas 
verlangsamen wird. Im Jahre 2015 ist ein Anstieg 
des Kassenaufkommens um 3,4 % auf 657,8 Mrd. 
Euro zu erwarten. In den Jahren 2016 und 2017 
wird der Anstieg dann jeweils 3,2 bzw. 2,9 % betra-
gen; hieraus ergibt sich ein absolutes Aufkommen 
von 678,9 bzw. 698,8 Mrd. Euro.

Die veranschlagten Mindereinnahmen gegen-
über der Schätzung des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ vom Oktober 2012 nehmen im Zeit-
ablauf leicht zu; während sie sich für das Jahr 2013 
auf 5,8 Mrd. Euro belaufen, sind es im Jahr 2017 
7,8 Mrd. Euro (Tabelle 3). Auch im Vergleich zur – 
bereits etwas vorsichtigeren – letzten IMK-Steuer-
schätzung vom Oktober 2012 ergeben sich spürba-
re Mindereinnahmen von zunächst 7,4 Mrd. Euro 
im Jahr 2013, die jedoch im Zeitablauf bis 2016 
auf 2,2 Mrd. Euro zurückgehen. Grund für die et-
was höhere mittelfristige Dynamik der Steuerein-
nahmen gegenüber der letzten IMK-Schätzung ist 
vor allem die Lohnsteuer, für die in der aktuellen 
Schätzung ein etwas stärkerer Anstieg der Brutto-
lohn- und -gehaltsumme unterstellt wurde.

Dennoch wird die Lohnsteuer als zweitstärkste 
Einzelsteuer im deutschen Steuersystem das Tem-
po aus dem Jahr 2012 in diesem Jahr nicht halten 
können. Zum einen dürfte – anders als im Vorjahr 
– die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nicht 
mehr zunehmen, sondern sich leicht rückläufig 
entwickeln (2013: -0,2 %; 2012: 1,3 %). Zum an-
deren tritt die erste Stufe des Gesetzes zum Abbau 
der kalten Progression mit Mindereinnahmen von 
750 Mill. Euro in Kraft. Hierdurch wird die Lohn-
steuerentwicklung gebremst. Dagegen werden die 
aus dem Lohnsteueraufkommen geleisteten Kin-
dergeldzahlungen geburtenbedingt eher geringer 

Tabelle 2

Gesamtwirtschaftliche Eckdaten (Veränderungen gegenüber Vorjahr)
Vorgaben für den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ November 2012 und IMK April 20131 im Vergleich

1 Auf Basis der Prognose und der Mittelfristprojektion des Makrokonsortiums (IMK, OFCE, WIFO) vom März 2013.

Quellen: Bundesministerium der Finanzen; Berechnungen des Makrokonsortiums und des IMK; IMK et al (2013).

Tabelle 2

AK
Nov 2012

  IMK 
  2013

AK
Nov 2012

  IMK 
  2013

AK
Nov 2012

  IMK 
  2013

AK
Nov 2012

  IMK 
  2013

AK
Nov 2012

  IMK 
  2013

BIP nominal 2,8 2,6 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0

Bruttolohn- und
-gehaltssumme 2,8 2,8 2,6 3,3 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen 3,7 1,4 3,8 4,3 3,8 4,5 3,8 4,5 3,8 4,5

Modifizierte letzte 
inländische Verwendung 3,5 2,4 3,0 2,8 3,0 2,8 3,0 2,8 2,9 2,7

Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Berechnungen des Makrokonsortiums und des IMK; IMK et al 2013

gesamtwirtschaftliche eckdaten (Veränderungen gegenüber Vorjahr)
Vorgaben für den arbeitskreis "Steuerschätzungen" november 2012 und iMK april 20131 im Vergleich

20162013 2014 2015 2017

1 Auf Basis der Prognose und der Mittelfristprojektion des Makrokonsortiums (IMK, OFCE, WIFO) vom März 
2013.
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ausfallen, während bei der Altersvorsorgezulage 
wieder mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen 
ist. Alles in allem dürfte die Lohnsteuer vor Abzug 
des Kindergeldes und der Altersvorsorgezulage 
ein Aufkommen von 198,5 Mrd. Euro erreichen 
(4,5 %); netto verbleiben dann 157,1 Mrd. Euro 
in den öffentlichen Kassen (5,4 %). Für das Jahr 
2014 kann gemäß der Konjunkturprognose des Ma-
krokonsortiums mit ähnlich hohen Tarifsteigerun-
gen je Beschäftigten wie in diesem Jahr gerechnet 
werden (3,1 %). Für die Jahre 2015 bis 2017 wird 
der Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltsumme 
pro Kopf um einen Prozentpunkt niedriger ver-
anschlagt (2 %). Vom Jahr 2014 an wird auch die 
Zahl der Beschäftigten wieder leicht zulegen. Alles 
in allem bedeutet dies einen Anstieg des Lohnsteu-
eraufkommens im Jahr 2014 auf 165,7 Mrd. Euro 
(5,5 %) und 173,8 Mrd. Euro (4,9 %) im Jahr 2015. 
In den Jahren 2016 und 2017 wird das Lohnsteu-
eraufkommen vermutlich um 4,6 bzw. 4,7 % auf 
181,9 Mrd. Euro bzw. 190,5 Mrd. Euro steigen.

Für die Einnahmen aus der veranlagten Einkom-
mensteuer ist unterstellt worden, dass sie in die-
sem Jahr deutlich schwächer zunehmen als im Jahr 
2012. Die Schätzung basiert auf der Annahme, dass 
die Gewinne der Unternehmen im Vergleich zum 
Vorjahr zwar wieder zunehmen, aber nur moderat 
(1,4 %). Aus dieser Einschätzung resultiert, dass 
bei der veranlagten Einkommensteuer der Anstieg 

der Brutto-Kasseneinahmen, also vor Abzug von 
speziellen Leistungen (Arbeitnehmererstattungen 
nach § 46 EStG, Eigenheimzulagen, Investitions-
zulagen), nur gering sein wird (3,5 %). Auch in die-
sem Jahr gehen von diesen aus dem Einkommen-
steueraufkommen gezahlten Leistungen aufgrund 
der rückläufigen Entwicklung positive Effekte auf 
die öffentlichen Haushalte aus. Unter dem Strich 
errechnet sich ein Kassenaufkommen von 40 Mrd. 
Euro (7,4 %). Für die Jahre ab 2014 sind Steige-
rungsraten in ähnlicher Größenordnung unterstellt 
– allerdings – mit leicht fallender Tendenz, weil die 
aufkommenserhöhenden Effekte auf das Kassen-
aufkommen allmählich auslaufen dürften. Im Jahr 
2017 könnte das Aufkommen aus veranlagter Ein-
kommensteuer dann bei gut 50 Mrd. Euro liegen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Kör-
perschaftsteuer wird sich im Prognosezeitraum 
weitgehend im Tempo der Unternehmensgewinne 
bewegen. In diesem Jahr dürfte es allerdings noch 
– bedingt durch Sonderfaktoren – zu relativ hohen 
Mehreinnahmen kommen. In den Jahren 2011 und 
2012 kam es bei einigen Großunternehmen zu ho-
hen Erstattungen in einer Größenordnung von 2,3 
bzw. 2,5 Mrd. Euro. Es ist zu erwarten, dass sich 
dies 2013 nicht noch einmal wiederholt und Er-
stattungen nur noch in geringem Ausmaß anfallen. 
Die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer dürften 
daher 2013 auf einen Betrag von 19,5 Mrd. Euro 

Tabelle 3

Vergleich der IMK-Steuerschätzung mit dem Ergebnis des  
Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ November 2012

Abweichungen in den Summen durch Runden.

Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Berechnungen des IMK.

Tabelle 3

AK
Nov. 2012

IMK
2013

AK
Nov. 2012

IMK
2013

AK
Nov. 2012

IMK
2013

AK
Nov. 2012

IMK
2013

AK
Nov. 2012

IMK
2013

bund 260,5 258,9 270,4 268,6 278,5 276,4 287,7 285,3 297,5 294,6
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahr in % 1,7 0,8 3,8 3,7 3,0 2,9 3,3 3,2 3,4 3,3

länder 242,9 240,9 252,6 250,3 261,0 258,4 269,3 266,3 277,7 274,2
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahr in % 2,6 2,0 4,0 3,9 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 2,9

gemeinden 83,9 83,7 87,3 87,1 90,7 90,6 94,0 94,0 97,2 97,4
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahr in % 3,3 3,3 4,1 4,1 3,9 4,0 3,6 3,7 3,4 3,6

eu 30,7 28,8 32,0 30,2 34,0 32,3 35,0 33,3 34,3 32,6
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahr in % 9,0 9,4 4,2 4,9 6,3 7,0 2,9 3,0 -2,0 -2,2

Kassenmäßige Steuereinnahmen
insgesamt 618,0 612,2 642,3 636,2 664,2 657,8 685,9 678,9 706,6 698,8
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahr in % 2,6 2,0 3,9 3,9 3,4 3,4 3,3 3,2 3,0 2,9

nachrichtlich:
volkswirtschaftliche Steuerquote 22,6 22,6 22,9 22,8 23,0 22,9 23,0 22,9 23,1 22,9

Ergebnis AK Mai 2012 bzw. IMK 
2012 insgesamt 618,1 619,6 642,1 640,5 664,7 660,9 687,3 681,1 - -

Abweichungen in den Summen durch Runden.
Quelle: BMF, Berechnungen des IMK.

Nicht zeigen:
BIP (für Steuerquote) 2711,6 2790,3 2874 2960,3 3049,1

Vergleich der iMK-Steuerschätzung mit dem ergebnis des arbeitskreises "Steuerschätzungen" november 2012
20172013 2014 2015 2016
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steigen (15 %). Da für 2014 nur noch geringe po-
sitive Sondereinflüsse zu erwarten sind, kann mit 
einem Aufkommen von 20,7 Mrd. Euro (6,1 %) ge-
rechnet werden. In den Jahren von 2015 bis 2017 
dürften die Kasseneinahmen aus der Körperschaft-
steuer mit geringer werdenden Expansionsraten zu-
nehmen; es wurde angenommen, dass sie von 4 auf 
2,5 % zurückfallen. Bei diesem unterstellten Ver-
lauf dürfte sich das Aufkommen im Jahre 2017 auf 
einen Betrag von 22,7 Mrd. Euro belaufen.

Bei den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag 
dürften sich die hohen Mehreinnahmen, die es in 
den Jahren 2011 und 2012 aufgrund hoher Aus-
schüttungen und wegen Sonderfaktoren in einigen 
Bundesländern gegeben hatte, in diesem Jahr nicht 
wiederholen. Zum einen werden in diesem Jahr die 
Ausschüttungen vermutlich deutlich geringer aus-
fallen; zum anderen ist mit weiter steigenden Erstat-
tungen des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) 
zu rechnen. Für das Jahr 2013 leitet sich aus diesen 
Annahmen ein Einbruch beim Kassenaufkommen 
ab. Die Einnahmen aus den nicht veranlagten Steu-
ern vom Ertrag werden vom IMK für dieses Jahr 
auf 14,5 Mrd. Euro veranschlagt (-27,7 %). Im Jahr 
2014 zeichnet sich dann wieder ein kräftiger An-
stieg ab (16,9 %): Er basiert zum einen auf wieder 
steigenden Ausschüttungen der Unternehmen und 
zum anderen auf der prognostizierten Entwicklung 
bei den Erstattungen des Bundeszentralamtes, die 
sich nach den hohen Beträgen in den Jahren 2012 
und 2013 wieder normalisieren dürften. Bis 2017 
ist damit zu rechnen, dass die Kasseneinnahmen 
der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag im Tem-
po der Gewinnentwicklung zunehmen. Bei der hier 
unterstellten Entwicklung könnte das Aufkommen 
mit 19,6 Mrd. Euro fast wieder das Niveau des Jah-
res 2012 erreichen. 

 Die für das Aufkommen der Steuern vom Um-
satz maßgebliche steuerliche Bemessungsgrundla-
ge wird aus den entsprechenden gesamtwirtschaft-
lichen Prognosegrößen abgeleitet; sie umfassen im 
Wesentlichen den privaten Verbrauch, die Woh-
nungsbauinvestitionen sowie die öffentliche Nach-
frage (konsumtive Ausgaben und Investitionen). 
Diese als modifizierte inländische Verwendung 
bezeichnete Größe dürfte nach der Prognose des 
Makrokonsortiums in diesem Jahr um 2,4 % zu-
nehmen. In den Jahren von 2014 bis 2017 wird ein 
etwas höherer Anstieg von 2,8 % jährlich prog-
nostiziert. Damit dürften die kassenmäßigen Ein-
nahmen im Jahr 2013 auf 198,1 Mrd. Euro steigen 
(1,8 %). Der im Vergleich zur steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage geringere Anstieg resultiert aus der 

negativen Drift bei der Phasenverschiebung6. Bis 
zum Jahr 2017 wird das Kassenaufkommen der 
Steuern vom Umsatz um jährlich 2,8 % auf 221,1 
Mrd. Euro zunehmen.

Der große Block der reinen Bundessteuern – ein 
großer Teil mengenorientierte Konsumsteuern – hat 
schon in den vergangenen Jahren anhaltende Sätti-
gungserscheinungen gezeigt. Eine Ausnahme bildet 
in diesem heterogenen Block von Steuern der So-
lidaritätszuschlag, der an die Einkommen-, Lohn- 
und Körperschaftsteuer sowie die nicht veranlagten 
Steuern anknüpft; hier waren in den Vorjahren ent-
sprechend der Lohn- und Gewinnentwicklung rela-
tiv hohe Expansionsraten zu verzeichnen. Bei den 
Einnahmen aus der Energiesteuer dürften die ho-
hen Treibstoffpreise die Verbraucher weiterhin zu 
einem sparsameren Fahrverhalten und zum Wech-
sel auf sparsamere Kraftfahrzeuge animieren; auch 
der Trend zum Diesel-Pkw dürfte anhalten. Bei der 
Tabak- und Stromsteuer wird ebenfalls unterstellt, 
dass es in den kommenden Jahren zu steuer- und 
preisbedingten Rückgängen bei den besteuerten 
Mengen kommen wird. Bei der Tabaksteuer sind 
schon jährliche Steuererhöhungen bis 2015 be-
schlossen; dies wird den Zigarettenabsatz weiterhin 
spürbar dämpfen. Bei der Energiesteuer dürften die 
nach wie vor hohen Spritpreise die Nachfrage nach 
Neufahrzeugen beeinträchtigen. Dementsprechend 
werden bei der Kraftfahrzeugsteuer ebenfalls leich-
te Einbußen unterstellt. Für den Prognosezeitraum 
bis 2017 wird damit gerechnet, dass dieser Trend 
im Großen und Ganzen anhält. Daher ist zu erwar-
ten, dass das Aufkommen der reinen Bundessteuern 
2017 (100,7 Mrd. Euro) nur geringfügig höher sein 
dürfte als im Jahr 2012 (99,8 Mrd. Euro). 

Bei den reinen Ländersteuern (2012: 14,2 Mrd. 
Euro) zeigt sich eine leicht aufwärtsgerichtete Ten-
denz. Bei der Grunderwerbsteuer dürfte die hohe 
Nachfrage nach Immobilien auch im Prognosezeit-
raum zu höheren Steuereinnahmen führen; bei der 
Erbschaftsteuer kann ebenfalls mit einem leichten 
Plus gerechnet werden. Alles in allem ergibt sich 
für die Ländersteuern aus dem hier skizzierten 
Trend, dass im Jahr 2017 ein Aufkommen von 15,8 
Mrd. Euro zu erwarten ist.

Bei den Gemeindesteuern machen die Gewerbe-
steuer und die Grundsteuern A + B allein schon 
über 98 % aus; die sonstigen Gemeindesteuern 
(Hunde-, Getränkesteuer und u. ä.) fallen aufkom-
mensmäßig kaum ins Gewicht. Die Gewerbesteuer 
ist in den vergangenen Jahren – bedingt durch hohe 

6    Die Umsatzsteuer, die für die Verkäufe in den 
Monaten November und Dezember abzuführen ist,  
wird erst im Januar und Februar des Folgejahres  
kassenwirksam.
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Unternehmensgewinne – relativ stark gestiegen. 
Im letzten Quartal 2012 hat die sich abzeichnende 
Konjunkturdämpfung schon Spuren hinterlassen, 
die vermutlich auch in diesem Jahr in der Ent-
wicklung des Gewerbesteueraufkommens sichtbar 
werden dürften. Es wird damit gerechnet, dass das 
Aufkommen in diesem Jahr um 2 % auf 43,2 Mrd. 
Euro steigt. In den Folgejahren könnte die dann 
konjunkturbedingt günstigere Gewinnentwicklung 
dazu führen, dass die Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer wieder mit Raten deutlich über 3 % expan-
dieren; auch bei den Grundsteuern ist eine leichte 
Expansion wahrscheinlich, während das Aufkom-
men aus den übrigen Gemeindesteuern konstant 
bleiben dürfte. Für die Gemeindesteuern insgesamt 
bedeutete dies ein Aufkommen von 63,8 Mrd. Euro 
im Jahr 2017. 

In der Verteilung der Steuereinnahmen auf die 
Gebietskörperschaftsebenen ergeben sich über den 
Prognosezeitraum hinweg nur geringe Verschiebun-
gen (Tabelle 1A). Der Anteil des Bundes, der 2012 
(Aufkommen: 256,6 Mrd. Euro) noch bei 42,8 % 
gelegen hatte, wird sich in diesem Jahr vermutlich 
auf 42,3 % in diesem Jahr reduzieren. Bis zum Jahr 
2017 dürfte der Anteil dann nur noch minimal auf 
den Wert von 42,2 % sinken (Aufkommen: 294,6 
Mrd. Euro). Bei den Steuern der Länder errechnet 
sich für 2012 (Aufkommen: 236,0 Mrd. Euro) ein 
Anteil von 39,3 %, im Jahr 2017 (274,2 Mrd. Euro) 
ist er nur geringfügig niedriger (39,2 %). Bei den 
Gemeinden zeichnet sich ein leichter Anstieg im An-
teil von 13,5 % (2012: 81,2 Mrd. Euro) auf 13,9 % 
(2017: 97,4 Mrd. Euro) ab. Die eigenen Einnahmen 
der EU hatten 2012 einen Anteil von 4,4 % (Auf-
kommen 26,3 Mrd. Euro), der sich 2013 auf 4,7 % 
erhöhen dürfte und nach einer leichten Zunahme in 
den Jahren 2014 bis 2016 im Jahr 2017 wieder bei 
4,7 % liegen könnte (Aufkommen: 32,6 Mrd. Euro).

Erwartete Mindereinnahmen: Ein 
Warnsignal für die Steuerpolitik

Nachdem die Steuerschätzungen seit dem Frühjahr 
2010 regelmäßig kräftig nach oben revidiert wor-
den waren, ist diese konjunkturbedingt positive 
Entwicklung mit der Konjunkturabschwächung im 
Herbst 2012 vorerst zu Ende gegangen. Nach einer 
nochmals leichten Aufwärtskorrektur für das Jahr 
2012 kam bereits der Arbeitskreis „Steuerschätzun-
gen“ im November 2012 mittelfristig zu geringen 
Mindereinnahmen gegenüber seiner Schätzung 
vom Mai 2012. Auf der Basis der Steuereinnahmen 
des Jahres 2012, die hinter den Erwartungen zu-
rückblieben, setzt die vorgelegte Steuerschätzung 

des IMK die mittelfristigen Einnahmenerwartun-
gen nochmals ein wenig herab (Abbildung 1). 

Auch wenn sich – auf Basis der zugrunde ge-
legten mittelfristigen Konjunkturentwicklung – 
bislang kein gravierender Einbruch bei den Steu-
ereinnahmen abzeichnet, ist die Abwärtsrevision 
doch als ein Warnsignal zu werten. Nach dem Ende 
der zwischenzeitlich herrschenden Euphorie und 
der dadurch mancherorts geweckten unhaltbaren 
Steuersenkungsphantasien (vgl. hierzu Rietzler et 
al. 2012) sieht sich die Finanzpolitik gegenwärtig 
mit zentralen Grundsatzentscheidungen konfron-
tiert. Mit dem Ende der Phase konjunkturbedingter 
Mehreinnahmen kann sie der Frage nicht mehr aus-
weichen, wie mittelfristig die Vorgaben der Schul-
denbremse eingehalten, die staatliche Handlungs-
fähigkeit gesichert und die nach wie vor dringend 
benötigten Zukunftsinvestitionen in den Bereichen 
Bildung, Forschung und (ökologische) Infrastruk-
tur finanziert werden sollen.

Risiken von Schuldenbremse und 
Fiskalpakt ernst nehmen

Das IMK hat in der Debatte um die Schulden-
bremse immer wieder darauf hingewiesen, dass 
der Schuldenbremse eine prozyklische Tendenz 
innewohnt (Horn et al. 2008; Truger 2010; Horn 
et al. 2011, S. 12-22; Truger et al. 2011; Truger 
und Will 2012, 2013). Aufgrund des verwende-
ten Verfahrens zur Konjunkturbereinigung wird 
grundsätzlich ein erheblicher Anteil eines Kon-
junkturaufschwungs als strukturelle Erhöhung 
des Produktionspotenzials ausgewiesen. Spiegel-
bildlich wird aber auch ein erheblicher Teil eines 
Abschwungs als strukturelle Schwächung des Pro-
duktionspotenzials interpretiert. Dies führt dazu, 
dass im Abschwung die strukturellen Defizite zu 
hoch ausgewiesen werden. 

Im Rahmen der IMK-Steuerschätzung vom 
Mai 2011 wurde gezeigt, wie dieser Effekt bei ei-
nem nicht allzu starken konjunkturellen Einbruch 
innerhalb weniger Jahre dazu führen kann, dass 
der scheinbar bestehende Sicherheitsabstand zu 
den Vorgaben der Schuldenbremse trotz unver-
änderter diskretionärer Finanzpolitik schrumpft 
und schließlich sogar in einen zusätzlichen An-
passungsbedarf verkehrt wird (Truger et al. 2011; 
Truger und Will 2012). Aus diesem Grund kann, 
obwohl beim Bund anscheinend ein großer Sicher-
heitsabstand besteht, keine Entwarnung gegeben 
werden. Sollte die deutsche Wirtschaft angesichts 
der gegenwärtigen konjunkturellen Abkühlung 
und der Wirtschaftskrise im Euroraum in eine 
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schwere Rezession oder eine längere Stagnations-
phase fallen, könnte der Sicherheitspuffer schnell 
aufgezehrt sein. 

Genau dieser Effekt lässt sich regelmäßig bei 
den für den Fiskalpakt (Europäischer Rat 2012) re-
levanten und von der EU-Kommission ermittelten 
Produktionslücken für Deutschland beobachten. 
Von der Frühjahrsprojektion der EU-Kommission 
im Jahre 2010 bis zur aktuellen Winterprojektion 
2013 wurde das reale BIP für das Jahr 2012 auf-
grund des zwischenzeitlich rasanten Konjunktur-
aufschwungs um 2,7 Prozentpunkte nach oben 
revidiert (EU-Kommission 2010, 2013). Die Schät-
zung für die Produktionslücke wurde jedoch nur 
um knapp 1,9 Prozentpunkte angehoben. Dies be-
deutet, dass die verbleibende Differenz von gut 0,8 
Prozentpunkten einer „strukturellen“ Verbesserung 
des Produktionspotenzials zugeschrieben wird. 

Nach der Methode der EU-Kommission zur 
Konjunkturbereinigung der Budgetdefizite führt 
diese Aufwärtsrevision des Potenzials zu einer 
Verbesserung des strukturellen Budgetsaldos und 
mithin im Jahr 2012 zu einem konjunkturbedingten 
Konsolidierungsgeschenk von gut 0,4 % des BIP. 
Wie konjunkturabhängig die ermittelten struktu-

rellen Werte sind, zeigt sich, wenn man den Kon-
junkturverlauf der etwas optimistischeren Herbst-
prognose 2012 der EU-Kommission (2012) zum 
Vergleich heranzieht. Dort hätte das Konsolidie-
rungsgeschenk aufgrund der Aufwärtsrevision des 
Produktionspotenzials im Jahr 2012 noch bei gut 
0,6 % des BIP gelegen. Allein die leichte Wachs-
tumsabschwächung gegenüber der Herbstprojek-
tion der EU-Kommission hätte – selbst bei unver-
änderter Finanzpolitik in Deutschland – bereits 
wieder zu einer Erhöhung des strukturellen Defizits 
um 0,2 % des BIP geführt.

Hinzu kommt, dass die im Verfahren der EU-
Kommission zugrunde gelegte Budgetsensitivität 
des deutschen Steuersystems von knapp 0,3 sich 
im vergangenen Aufschwung als viel zu gering 
erwiesen hat. Im Jahr 2011 sind die tatsächlichen 
Steuereinnahmen im Vergleich zur Schätzung vom 
Frühjahr 2010 – bereinigt um Steuerrechtsänderun-
gen – um 58,9 Mrd. Euro (2,3 % des BIP) nach 
oben korrigiert werden. Da das reale BIP im selben 
Zeitraum um 4,1 Prozentpunkte nach oben revidiert 
wurde, entspricht dies einer Budgetsensitivität von 
0,55. Die rasche Verminderung des strukturellen 
Budgetdefizits des Gesamtstaates in Deutschland 

abbildung 1

Kassenmäßiges Steueraufkommen 2007 - 2017:
Vergleich alternativer Steuerschätzungen
in Mrd. Euro

Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Berechnungen des IMK. 
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seit 2010 beruht also zu einem wesentlichen Teil 
auf dem unerwartet starken Konjunkturaufschwung 
und seiner unzureichenden Abbildung im Konjunk-
turbereinigungsverfahren der EU-Kommission. 
Umgekehrt bedeutet dies, dass die „strukturellen“ 
Konsolidierungserfolge, die bei einem stärkeren 
oder länger andauernden Konjunkturabschwung in 
Deutschland automatisch entstehen, schnell wieder 
verschwinden würden. Die deutsche Finanzpolitik 
muss auf eine solche Entwicklung vorbereitet sein.

Strukturelle Einnahmenlücke  
weiterhin gravierend

Wie Abbildung 1 verdeutlicht, wurden die Steu-
ereinnahmen in Deutschland durch die globale 
Finanz- und Wirtschaftskrise sehr stark in Mitlei-
denschaft gezogen. Trotz der unerwartet rasanten 
Erholung waren sie noch im Jahr 2012 sehr stark 
von dieser Krise geprägt. Das vorläufige Ist-Ergeb-
nis für die Steuereinnahmen 2012 bleibt, obwohl 
es ständig Aufwärtsrevisionen gab, immer noch um 
45,3 Mrd. Euro unter dem Ergebnis, das im Mai 
2008 vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prog-
nostiziert worden war.

Aus der Abbildung 2 lassen sich die Abwei-
chungen des tatsächlichen Steueraufkommens 
von den im Frühjahr 2008 – kurz vor der globa-
len Finanz- und Wirtschaftskrise – prognostizierten 
Aufkommenswerten erkennen. Insgesamt verloren 
die Gebietskörperschaften aufgrund der Krise 47,1 
Mrd. Euro (2009), 64,6 Mrd. Euro (2010), 46,6 
Mrd. Euro (2011) und 45,3 Mrd. Euro (2012). Die 

Aufkommensverluste lassen sich noch danach auf-
spalten, ob sie durch Steuerrechtsänderungen (rote 
Teilsäulen; Schätzung des BMF im Rahmen des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“) oder durch 
Konjunktureinflüsse (blaue Teilsäulen) verursacht 
worden sind. Es fällt auf, dass in den Jahren 2009 
und 2010 die konjunkturellen Effekte dominierten; 
2011 dagegen sind sie aufgrund der raschen Erho-
lung nur noch minimal, um dann im Jahr 2012 auf-
grund der erneuten Konjunkturabschwächung wie-
der spürbar zuzunehmen. In den Jahren 2011 und 
2012 haben die Effekte der Steuerrechtsänderungen 
(vor allem aus den Konjunkturpaketen sowie dem 
Bürgerentlastungs- und dem Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz) ein deutlich größeres Gewicht. Im 
Jahr 2012 klafft im Vergleich zur Schätzung vom 
Mai 2008 noch eine strukturelle Einnahmenlücke 
von 36,5 Mrd. Euro, die auf Steuersenkungen zu-
rückzuführen ist. Es bleibt somit festzuhalten, dass 
sich die Steuereinnahmen auch im Jahr 2012 bei 
weitem noch nicht von der großen Rezession erholt 
hatten und dass die Politik der Steuersenkungen 
während dieser Zeit dabei eine wesentliche Rolle 
gespielt hat.

Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass die Staatsfinanzen schon vor den seit 2008 im 
Rahmen der Konjunkturpakete beschlossenen Steu-
ersenkungen erheblich geschwächt worden waren. 
Bereits in den Jahren 2001 bis 2005 hatte es hohe 
dauerhafte Steuersenkungen, insbesondere bei der 
Einkommensteuer und den Unternehmenssteuern, 
gegeben (Truger 2004, 2009; Truger und Teich-
mann 2010; Truger und Teichmann 2011, S. 8-12). 

In der Abbildung 3 werden die fiskalischen 
Nettoeffekte der Änderungen des Steuerrechts 
seit 1998 für die Jahre 2000 bis 2013 verdeutlicht 
und den jeweils amtierenden Bundesregierungen 
zugerechnet. Sie sind aus der Addition und Fort-
schreibung aus den vom Bundesfinanzministerium 
veröffentlichten Finanztableaus ermittelt (Truger et 
al. 2007) und aktualisiert worden. Es handelt sich 
tatsächlich um Nettoeffekte, d.h. zwischenzeitliche 
Steuererhöhungen sind in den Zahlen berücksich-
tigt und mit den – quantitativ weitaus bedeutende-
ren – Steuersenkungen saldiert. 

Nach den drastischen Steuersenkungen durch 
die rot-grüne Bundesregierung, vor allem im Rah-
men der so genannten Steuerreform 2000, kam es 
von 2006 an dann im Zuge der Konsolidierungsbe-
mühungen der großen Koalition zu kompensieren-
den Mehreinnahmen, insbesondere aufgrund der 
Erhöhung der Umsatzsteuer. Wären danach keine 
weiteren Änderungen beschlossen worden, hätten 
sich die Aufkommensverluste in etwa bei der Hälf-
te der durch die rot-grünen Reformen induzierten 

abbildung 2

Tatsächliches Aufkommen im 
Vergleich zum Ergebnis des AK 
„Steuerschätzungen“ Mai 2008
Mindereinnahmen von 2009 bis 2012 in Mrd. Euro

Tatsächliches aufkommen und 
Steuerschätzung iMK 203 im Vergleich zum 
ergebnis des aK "Steuerschätzungen" Mai 

2008
Mindereinnahmen von 2009 bis 2012 in Mrd. Euro

Hier die Grafik mit 
ALT-Taste und Maus 
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    Konjunkturbedingt
    Bedingt durch Steuerrechtsänderungen
Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Berechnungen des IMK.
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abbildung 3

Gesamtstaatliche finanzielle Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen 
durch die verschiedenen Regierungskoalitionen seit 1998 in den Jahren 
2000 - 2013
in Mrd. Euro

gesamtstaatliche finanzielle auswirkungen von Steuerrechtsänderung durch die 
verschiedenen Regierungskoalitionen seit 1998 in den Jahren 2000 bis 2013

in Mrd. Euro
Überschrift 3
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     gesamt
Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Berechnungen des IMK.
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abbildung 4

Finanzielle Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen seit 1998 auf die  
Gebietskörperschaften in den Jahren 2000 - 2013
in Mrd. Euro

Finanzielle auswirkungen von Stuerrechtsänderungen seit 1998 auf die 
gebietskörperschaften in den Jahren 2000 bis 2013.

in Mrd. Euro

    Insg.
    Bund
    Länder
    Gemeinden

Quellen: Bundesministerium der Finanzen, Berechnungen der Autoren.
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Werte stabilisiert. Im Rahmen der Konjunkturpa-
kete wurden dann jedoch weitere Steuersenkungen 
verabschiedet, wodurch die Mehreinnahmen, die 
aus den zuvor beschlossenen Maßnahmen der gro-
ßen Koalition resultierten, schon 2009 fast wieder 
aufgezehrt waren. Trotzdem setzte die seit Herbst 
2009 regierende schwarz-gelbe Koalition mit dem 
so genannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
(kritisch hierzu Truger und van Treeck 2009) auf 
weitere Steuersenkungen. Insgesamt lägen die 
Steuereinnahmen aller Gebietskörperschaften in 
diesem Jahr rein rechnerisch um rund 45 Mrd. Euro 
(1,7 % des BIP) höher, wenn das Steuerrecht des 
Jahres 1998 noch in Kraft wäre. 

Abbildung 4 zeigt die Verteilung der Steuerein-
nahmenverluste auf Bund, Länder und Gemeinden. 
Dabei wird die Lage des Bundes vom Jahr 2007 an 
besser dargestellt als sie eigentlich war. Im Bun-
deshaushalt haben sich zwar über die Umsatzsteu-
ererhöhung beträchtliche Steuermehreinnahmen 
ergeben, jedoch wurde ein Prozentpunkt davon an 
die Arbeitslosenversicherung zur Finanzierung der 
Senkung des Beitragssatzes weitergegeben. Bei 
den Gemeinden ist zudem zu berücksichtigen, dass 
sie deutlich stärker betroffen waren und sind, als in 
den Grafiken zum Ausdruck kommt. Ein beträchtli-
cher Teil der Aufkommensverluste der Länder (im 

Durchschnitt knapp 20 %) wird über den Steuer-
verbund im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) – 
je nach Bundesland in unterschiedlichem Ausmaß 
– an sie weitergeleitet. Dementsprechend fällt die 
Belastung der Länder nach KFA geringer aus.

Neben vorübergehenden konjunkturbedingten 
Einnahmenverlusten sind die im vorangegangenen 
Abschnitt thematisierten drastischen Steuersen-
kungen auch die wesentliche Ursache für die in den 
vergangenen zwölf Jahren zumeist aufgetretenen 
gesamtstaatlichen Haushaltsdefizite. Zwar ist die 
These weit verbreitet, dass die öffentliche Hand 
„über ihre Verhältnisse“ gelebt habe. Häufig wird 
dies auf eine zu expansive Entwicklung der staat-
lichen Ausgaben zurückgeführt, worauf dann auch 
die bekannte Forderung, vor allem durch Leistungs- 
und Ausgabenkürzungen zu einem ausgeglichenen 
Staatshaushalt zu kommen, basiert. Tabelle 4 zeigt, 
dass die These von der expansiven staatlichen Aus-
gabenpolitik in Deutschland – gerade im internatio-
nalen Vergleich – jeder Grundlage entbehrt. 

Tatsächlich war die staatliche Ausgabenentwick-
lung in den Jahren vor der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise extrem zurückhaltend (Tabelle 4): 
Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der 
gesamtstaatlichen Ausgaben für die Jahre 1999 - 
2008 lag in Deutschland bei nominal 1,4 %. Real 

Tabelle 4

Staatsausgaben in ausgewählten Ländern
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in %

1Preisbereinigt mit dem BIP-Deflator

Quelle: AMECO online, download am 24.4.2013.  

Tabelle 4
Staatsausgaben in ausgewählten ländern
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in %

nominal real1 nominal real1 nominal real1 nominal real1

EU-27 4,3 2,0 3,6 1,6 Luxemburg 7,2 4,1 7,3 3,7
EU-15 3,9 1,8 3,4 1,6 Ungarn 9,8 3,3 7,2 1,8
EWU-17 3,9 1,8 3,3 1,5 Malta 5,7 2,9 4,8 2,2
EWU-12 3,8 1,7 3,3 1,5 Niederlande 5,0 2,2 4,2 2,1
Belgien 4,1 1,9 4,2 2,1 Österreich 3,0 1,4 3,1 1,4
Bulgarien 11,8 5,3 8,5 3,0 Polen 7,6 4,3 6,9 3,8
Tschechische 
Republik 6,4 4,2 5,1 3,6 Portugal 5,1 2,2 3,3 1,2
Dänemark 3,3 0,7 3,7 1,4 Rumänien 28,2 5,9 19,4 3,1
Deutschland 1,4 0,5 1,7 0,8 Slowenien 8,7 3,8 6,4 2,7

Estland 13,0 6,3 9,5 4,6
Slowakische 
Republik 6,3 1,9 5,3 2,1

Irland 10,6 7,6 6,3 4,7 Finnland 4,2 2,6 4,3 2,6
Griechenland 8,6 5,1 4,4 1,7 Schweden 3,3 1,4 3,1 1,5
Spanien 7,7 3,7 5,9 3,1 Großbritannien 7,4 5,1 5,8 3,5
Frankreich 4,1 2,0 3,7 1,8 Island 13,8 7,9 8,7 2,9
Italien 3,9 1,4 3,0 0,9 Norwegen 6,2 0,1 6,1 1,0
Zypern 9,1 5,4 7,2 4,2 Schweiz 2,7 1,3 3,0 1,7
Lettland 15,0 6,3 9,4 3,1 USA 6,4 3,8 5,4 3,1
Litauen 10,1 6,2 6,7 3,6 Japan -0,4 0,9 0,4 1,7

Quellen:

1999 - 2008 1999 - 2012 1999 - 2008 1999 - 2012
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– preisbereinigt mittels des BIP-Deflators – sind 
die deutschen Staatsausgaben sogar nur um durch-
schnittlich 0,5 % pro Jahr gestiegen. Der Durch-
schnitt der alten EU-Länder liegt mit einem (no-
minalen) Wert von 4,3 % rund dreimal so hoch. 
In diesem Zeitraum verzeichnete kein anderes ent-
wickeltes Industrieland mit Ausnahme von Japan 
ein niedrigeres Wachstum der Staatsausgaben als 
Deutschland. Zwar sind die Zunahmen der Ausga-
ben in Deutschland – bedingt durch die Konjunk-
turpakete in den Jahren 2009 und 2010 sowie die 
forcierte Sparpolitik vor allem in Südeuropa im 
Vergleich zu anderen Staaten – etwas höher ausge-
fallen. Aber auch unter Berücksichtigung des Zeit-
raums bis 2012 bleibt die deutsche Ausgabenpoli-
tik im internationalen Vergleich außergewöhnlich 
restriktiv. Gleichzeitig klafft indes weiterhin eine 
Lücke von fast einem Prozentpunkt des BIP zwi-
schen der deutschen öffentlichen Investitionsquote 
und der durchschnittlichen Quote der übrigen Län-
der der EU-15 (EU-15 ohne Deutschland)7. Nach 
Österreich (1,0 % des BIP) hatte Deutschland 2012 
mit 1,5 % des BIP die zweitniedrigste Investitions-
quote der EU-15-Länder. Im Durchschnitt wende-
ten die öffentlichen Haushalte der EU-15-Länder 
im vergangenen Jahr 2,2 % des BIP für Investitio-
nen auf. Rechnet man Deutschland heraus, waren 
es sogar 2,4 %.

Strukturelle Einnahmen-
verbesserungen unvermeidlich

Die deutsche Steuer- und Finanzpolitik steht heute 
vor der Herausforderung, die zuvor selbst geschaf-
fene strukturelle Einnahmenlücke zu schließen. 
Wenn die Handlungsfähigkeit des Staates gesichert 
und gleichzeitig Zukunftsinvestitionen (in den Be-
reichen Bildung, Forschung und ökologische Inf-
rastruktur) getätigt werden sollen – ohne mit den 
Vorgaben der Schuldenbremse zu kollidieren –, 
dann führt mittelfristig an Steuererhöhungen kein 
Weg vorbei. 

Strukturelle Einnahmenverbesserungen sind 
auch aus verteilungspolitischen Gründen notwen-
dig. Zwar ist die Disparität in der Einkommensver-
teilung in Deutschland noch weit von US-amerika-
nischen Verhältnissen (Piketty und Saez 2003, 2006) 
entfernt. Sie hat jedoch im vergangenen Jahrzehnt 

7    Die Länder der EU-15 schließen neben den 11 ur-
sprünglichen Euroraumländern plus Griechenland auch 
das Vereinigte Königreich, Schweden und Dänemark 
mit ein, während die neuen EU-Mitgliedsländer nicht 
in dieser Gruppe enthalten sind. Insgesamt bietet sie für 
Deutschland einen guten Vergleichsmaßstab.

sprunghaft zugenommen (OECD 2008, 2011). Da 
im obersten Einkommensbereich besonders starke 
Zuwächse zu verzeichnen waren (Bach et al. 2009) 
und diese offenbar wesentlich durch die steuerpoli-
tischen Entlastungen in der jüngeren Vergangenheit 
hervorgerufen wurden (Bach et al. 2011; Biewen 
und Juhasz 2012), liegt die Forderung nach steuer-
politischen Korrekturen nahe, insbesondere nach 
einer höheren Besteuerung der Wohlhabenden. 
Dabei geht es erstens um eine – bei unveränderten 
Verteilungspräferenzen – gerechtfertigte Korrektur 
der gewachsenen Schieflage der Einkommensver-
teilung in Deutschland. Zweitens ist es darüber 
hinaus gerechtfertigt, Besserverdienende und Ver-
mögende, die in der Finanz- und Wirtschaftskrise 
stark von den staatlichen Rettungsmaßnahmen für 
den Finanzsektor profitiert haben, an den Kosten zu 
beteiligen. Drittens kann es über diese traditionell 
verteilungs- und gerechtigkeitsorientierten Gründe 
hinaus noch um weit mehr gehen: Eine starke Un-
gleichverteilung kann mit negativen sozialen und 
politischen Externalitäten verbunden sein (Bach 
2013). Sollten sich darüber hinaus die Forschungs-
ergebnisse von Wilkinson und Pickett (2010) be-
stätigen, dann wäre eine Vielzahl schwerwiegender 
sozialer und individueller Probleme (z.B. Krimi-
nalität, Übergewicht, psychische Erkrankungen) 
positiv mit dem Grad der ökonomischen Ungleich-
heit korreliert. Die Bekämpfung der ökonomischen 
Ungleichheit würde damit sogar zum Schlüssel für 
die umfassende Verbesserung der Lebensqualität in 
einer Gesellschaft. Hinzu kommt, dass in der in-
ternationalen Debatte die ökonomische Ungleich-
heit mittlerweile auch als wesentliches Hemmnis 
für Wachstum und Beschäftigung wahrgenommen 
wird. Fitoussi und Stiglitz (2009) stuften sie und 
die durch sie entstandenen ökonomischen Un-
gleichgewichte als eine der Hauptursachen für die 
globale Finanz- und Wirtschaftskrise ein.8 

Wie auch das IMK immer wieder betont, kom-
men aus fiskalischen und verteilungspolitischen 
Gründen insbesondere eine spürbare Anhebung 
des Einkommensteuertarifs in höheren Einkom-
mensbereichen (Truger und Teichmann 2011), 
eine deutliche Anhebung der Erbschaftsteuer, die 
Wiedereinführung einer Vermögensteuer sowie die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Frage. 

8    Zu den globalen Ungleichgewichten und der un-
gleichmäßigen Einkommensverteilung als Ursachen für 
die Große Rezession vgl. auch Bibow (2008), Horn et 
al. (2009), Horn (2011), Sapir (2009), UNCTAD (2009) 
und Wade (2009). Van Treeck/Hein/Dünhaupt (2007) 
hatten bereits 2007 die Effekte der „Finanzialisierung“  
auf Verteilung, aggregierte Nachfrage, globale Un-
gleichgewichte und das daraus resultierende Instabili-
tätspotenzial analysiert.



IMK Report 81
April 2013

Seite 14

Wesentliche Elemente einer solchen Strategie fin-
den sich mittlerweile auch im politischen Diskurs, 
insbesondere auch in den Wahlprogrammen der 
Oppositionsparteien9.

Erwartungsgemäß sind die Konzepte von inte-
ressierter Seite verschiedenen Angriffen ausge-
setzt. Neben der üblichen Behauptung der Wirt-
schaftsschädlichkeit, gegen die sich jedoch leicht 
argumentieren lässt (Truger 1999 und 2013; Cor-
neo 2005; Atkinson 1993 sowie jüngst Atkinson 
2013 und Bach 2013), wird aktuell vor allem die 
Befürchtung geschürt, die Steuerkonzepte der Op-
positionsparteien führten zu einer Belastung der 
Mittelschicht. Aus diesem Grund werden im Fol-
genden die dabei im Mittelpunkt stehenden Pläne 
der Oppositionsparteien zur Reform des Einkom-
mensteuertarifs etwas ausführlicher analysiert. Sie 
werden häufig kritisiert, weil sie angeblich bereits 
bei „Facharbeitern“ zu einer höheren Steuerbe-
lastung führten und mithin das Ziel einer höheren 
Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit verfehlten. 

9    SPD (2013); Konzepte der Parteien Bündnis 90/
Die Grünen und Die Linke: Angaben der Bundestags-
fraktionen auf Anfrage.

Steuerkonzepte der Oppositions-
parteien: Keine Belastung der 
Mittelschicht zu befürchten
Analysiert werden die Pläne zur Reform des Ein-
kommensteuertarifs der SPD, von Bündnis 90/Die 
Grünen sowie der Linkspartei im Vergleich zum 
geltenden Recht 2014. Ergänzend wird der Steuer-
tarif des Jahres 1998 herangezogen, wobei dieser 
zur Ausschaltung der so genannten kalten Progres-
sion inflationsbereinigt wurde. Der bereinigte Tarif 
gibt dann an, wie hoch die Belastungen nach dem 
Tarif 1998 im Jahr 2014 aussehen würden, wenn er 
regelmäßig inflationsbereinigt worden wäre10. Ta-
belle 5 sowie die Abbildungen 5 und 6 geben die 
relevanten Tarifverläufe in Abhängigkeit vom zu 
versteuernden Einkommen (zvE) wieder. 

Bei allen untersuchten Tarifen ist vorgesehen, 
dass der seit 1998 kräftig gesenkte Spitzensteu-
ersatz wieder angehoben wird. Bei der SPD und 
den Grünen soll er auf 49 % steigen; nur bei der 
Linkspartei ist vorgesehen ihn wieder auf das Ni-
veau von 1998 (53 %) anzuheben. Die Linkspartei 
favorisiert bei einem deutlich auf 9 300 Euro er-
höhten Grundfreibetrag einen durchgängig linear-

10    Ausgewählt wurde dieser Tarif, weil die gravie-
renden Tarifänderungen erst in den Jahren nach 1998 
vorgenommen worden sind. 

Tabelle 5

Eckwerte der analysierten Einkommensteuertarife im Überblick

1zvE = zu versteuerndes Einkommen
2T = Grenzsteuersatz
3 Geschätzte Aufkommensänderung gegenüber dem geltenden Recht 2014, inkl. Solidaritätszuschlag.

Quellen: Angaben der Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und die Linke auf Anfrage, sowie SPD (2013).

Variante Tariftyp Aufkommens-
änderung

zvE1 zvE2 zvE3 zvE4 zvE5 T1 T2 T3 T4 T5 in Mrd. Euro3

basistarif 2014 8.354 13.469 52.881 250.730 14,00 23,97 42,00 45,00 linear-progressiv:
2 Progressionszonen, 
Proportionalzone plus 
Reichensteuer

0,0

Simulationstarife
SPD 8.354 13.469 52.881 64.000 100.000 14,00 23,97 42,00 42,00 49,00 linear-progressiv:

3 Progressionszonen, 
2 Proportionalzonen

4,8

Bündnis 90/
Die Grünen

8.712 13.469 59.440 80.000 14,70 23,97 45,00 49,00 linear-progressiv:
3 Progressionszonen, 
Proportionalzone

4,5

Die Linke 9.300 65.000 14,00 53,00 linear-progressiv:
1 Progressionszone, 
Proportionalzone, 
ggf. Reichensteuer

-17,3

zum Vergleich:
Tarif 1998 6.322 29.984 61.376 25,90 34,31 53,00 linear-progressiv:

2 Progressionszonen, 
Proportionalzone

60,0

Tarif 1998 unter 
Ausschaltung der 
kalten Progression

8.155 38.679 79.175 25,90 34,31 53,00 linear-progressiv:
2 Progressionszonen, 
Proportionalzone

28,8

Tarifeckwerte
Einkommensgrenzen1 Grenzsteuersätze in %2
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abbildung 5

Tarifliche Grenzsteuersätze 2014 und 1998 unter Ausschaltung der kalten 
Progression sowie nach Vorschlag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen  
und die Linke
in %

Quellen: Angaben der Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke auf Anfrage, sowie SPD (2013);  
Berechnungen des IMK.

Tarifliche Grenzsteuersätze 2014 und 1998 sowie nach Vorschlag von SPD, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke in %

Hier die Grafik mit 
ALT-Taste und Maus 

positionieren

Quelle: Angaben der Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke auf Anfrage, s      
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abbildung 6

Durchschnittssteuersätze 2014 und 1998 unter Ausschaltung der kalten 
Progressionen sowie nach Vorschlag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und die Linke
in %

Quellen: Angaben der Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke, sowie SPD (2013),  
Berechnungen des IMK.
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progressiven Tarif, der bei einem zvE von 65 000 
Euro den Spitzen steuersatz von 53 % erreicht11. 
Bis zu einem zvE von etwa 43 000 Euro liegen die 
Grenzsteuersätze unter denen des geltenden Rechts 
2014, danach darüber. Bündnis 90/Die Grünen pla-
nen eine weniger starke Anhebung des Grundfrei-
betrages auf 8 712 Euro; danach folgt der Tarif im 
Wesentlichen bis zu einem zvE von 52 881 Euro 
den Eckpunkten des geltenden Rechts 2014. Bei 
Einkommen über diesem Wert steigen die Grenz-
steuersätze zunächst als lineare Verlängerung des 
geltenden Tarifs bis zu einem zvE von 59 440 Euro 
auf 45 %, um danach in eine flachere Progressions-
zone bis 80 000 Euro in den Spitzensteuersatz von 
49 % einzumünden. Die SPD will den Tarifverlauf 
des geltenden Rechtes bis zu einem Einkommen 
von 64 000 Euro unverändert lassen; danach wird 
der Grenzsteuersatz in einer flacheren Progressi-
onszone bis zu einem zvE von 100 000 Euro auf 
den Spitzensteuersatz von 49 % geführt. 

Einen ersten Aufschluss über die Be- und Ent-
lastungen der geplanten Tarife gibt die tarifliche 
Durchschnittsbelastung in Abhängigkeit vom zvE 
(Abbildung 6). Der Tarif von Bündnis 90/Die Grü-
nen führt aufgrund der Anhebung des Grundfreibe-
trages bis zu einem zvE von 59 200 Euro noch zu 
einer leichten Entlastung, danach steigt sie langsam 
über das heutige Belastungsniveau an. Insgesamt 
wäre mit einem zusätzlichen Aufkommen in Höhe 
von etwa 4,5 Mrd. Euro zu rechnen. 

Beim Tarif der SPD bleibt die Durchschnittsbe-
lastung bis zu einem zvE von 64 000 Euro im Ver-
gleich zum geltenden Recht unverändert; danach 
steigt sie langsam an. Insgesamt wäre bei diesem 
Tarifvorschlag ein Mehraufkommen von 4,8 Mrd. 
Euro zu erwarten. 

Der Tarifvorschlag der Linkspartei würde zu-
nächst zu einer kräftigen relativen Entlastung füh-
ren, die den Steuerzahler erst bei einem zvE von 
über 68 650 Euro stärker belastet. Allerdings wür-
de er wegen der kräftigen Entlastung über weite 
Einkommensbereiche insgesamt zu einem starken 
Aufkommensverlust von 17,3 Mrd. Euro führen; 
Mindereinnahmen in dieser Größenordnung müs-
sen zwangsläufig an anderer Stelle zu einem Finan-
zierungsbedarf führen. 

Bemerkenswert sind bei allen Vorschlägen zwei 
Punkte: Zum einen führen sie allesamt erst von 

11    Die Linkspartei diskutiert auch eine Reichensteu-
er mit einem Grenzsteuersatz von 75 % oberhalb eines 
Einkommens (abzüglich Sozialbeiträgen) von 1 Million 
Euro. Weil der Entscheidungsfindungsprozess über die 
genaue Ausgestaltung noch nicht abgeschlossen ist, wird 
die Reichensteuer in der vorliegenden Analyse nicht 
berücksichtigt.

einem zvE an, das deutlich oberhalb des zvE von 
52 882 Euro liegt – der Grenze, bei der heute der 
Spitzensteuersatz von 42 % einsetzt – zu einer 
Mehrbelastung. Zum anderen führt keiner der Ta-
rifvorschläge das tarifliche Belastungsniveau wie-
der auf das – um die kalte Progression bereinigte – 
Niveau des Jahres 1998 heran. Am ehesten ist dies 
noch beim Vorschlag der Linkspartei im sehr hohen 
Einkommensbereich der Fall. Die Vorschläge von 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD bleiben dagegen 
weit unter dem Belastungsniveau von 1998 nach 
Ausschaltung der kalten Progression. Tatsächlich 
würde das Einkommensteueraufkommen 2014 rein 
rechnerisch zu Mehreinnahmen von 28,8 Mrd. Euro 
führen, wenn der Tarif von 1998 bei Ausschaltung 
der kalten Progression gelten würde. 

Aussagekräftiger als die tariflichen Belastungs-
wirkungen in Abhängigkeit vom zvE sind die 
Belastungsverläufe in Abhängigkeit vom Brut-
toeinkommen. Der Bezug zum Bruttoeinkom-
men ermöglicht den Steuerzahlenden eine besse-
re Einschätzung darüber, inwieweit sie von den 
Tarifreformvorschlägen betroffen werden; das 
Bruttoeinkommen ist für die meisten Steuerzah-
lenden leichter zu ermitteln als das kompliziert 
zu berechnende zvE. In der vorliegenden Analyse 
wurde das zvE aus dem Bruttoeinkommen unter 
Abzug aller lohnsteuerlich relevanten Tatbestän-
de (Vorsorgepauschale, Arbeitnehmerfreibetrag, 
Sonderausgabenpauschbetrag) für die Steuerklas-
se I ermittelt. Demnach setzt eine Mehrbelastung 
erst oberhalb eines Bruttoeinkommens von 66 500 
Euro (Bündnis 90/Die Grünen), 74 500 Euro (SPD) 
bzw. 77 600 Euro (Linkspartei) ein (Abbildungen 7 
und 8). Für viele Steuerzahlende erhöhen sich diese 
Schwellenwerte noch erheblich, sofern sie über die 
im Lohnsteuerverfahren pauschal angesetzten Wer-
bungskosten oder Sonderausgaben hinaus Abzüge 
geltend machen. Aus der aktuellen Auswertung 
der Werbungskosten von Lohnsteuerzahlern durch 
das Statistische Bundesamt im Rahmen der jährli-
chen Einkommensteuerstatistik 2008 (Statistisches 
Bundesamt 2012, S. 18) ergibt sich für 2008, dass 
immerhin 51,3 % der knapp 25,3 Mill. Lohnsteuer-
fälle erhöhte, also über den Pauschbetrag hinausge-
hende Werbungskosten geltend gemacht haben. Im 
Durchschnitt wurden dabei 2 643 Euro zusätzlich 
von der Bemessungsgrundlage abgesetzt. Für die 
betrachteten Tarifreformvorschläge relevant ist der 
Bruttolohnbereich von 70 000 und 90 000 Euro; 
hier machten 69,2 % der gut 797 000 betroffenen 
Lohnsteuerfälle erhöhte Werbungskosten geltend. 
Im Durchschnitt dieses Bruttolohnbereichs wurden 
sogar 3 497 Euro zusätzlich von der Bemessungs-
grundlage abgesetzt. Dies bedeutet, dass für sehr 
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abbildung 7

Be- (+) und Entlastungen (-) alternativer Steuertarife im Vergleich zum Einkommen-
steuertarif 2014 in Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen (Euro) 

Quelle: Berechnungen des IMK.
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abbildung 8

Be- (+) und Entlastungen (-) alternativer Steuertarife im Vergleich zum Einkommen-
steuertarif 2014 in Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen (% des Bruttoeinkommens)

Quelle: Berechnungen des IMK.
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viele abhängig Beschäftigte de facto erst jenseits ei-
nes jährlichen Bruttoeinkommens von 70 000 Euro 
(Bündnis 90/Die Grünen), 78 000 Euro (SPD) bzw. 
81 000 Euro (Linkspartei) mit einer Mehrbelastung 
durch die Reformvorschläge zu rechnen wäre. In 
vielen Fällen würden sich die Schwellenwerte 
durch die geltend gemachten Sonderausgaben (z.B. 
Spenden, Kirchensteuer, außergewöhnliche Belas-
tungen) noch weiter nach oben verschieben. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Mehr-
belastung zunächst nur sehr gering ausfällt. So fie-
le eine Mehrbelastung von mehr als 120 Euro im 
Jahr bzw. 10 Euro im Monat erst oberhalb eines 
Brutto einkommens von 70 500 Euro (Bündnis 90/
Die Grünen), 83 800 Euro (SPD) bzw. 78 600 Euro 
(Linkspartei) an. 

Für die politische Akzeptanz der – wie hier dar-
gestellt – selbst bei hohen Einkommen zunächst 
nur sehr geringen Mehrbelastungen ist die Frage 
wichtig, wer davon eigentlich betroffen ist. Es 
wird manchmal behauptet, dass schon Facharbei-
ter mit einer Mehrbelastung zu rechnen hätten. 
Diese Behauptung trifft indes – von eventuellen 
Extrembeispielen abgesehen – nicht zu.  Dies 
ist, angesichts der zuvor errechneten sehr hohen 
Schwellenwerte für die Bruttojahreseinkommen, 
jenseits derer überhaupt eine Belastung auftritt, 
unmittelbar einsichtig. 

Im Jahr 2007 wiesen nach der Einkommen-
steuerstatistik schätzungsweise nur 3,6 % der über 
38,6 Mill. Einkommensteuerpflichtigen (Grundta-
belle und Splittingtabelle zusammen) ein zvE von 
mehr als 60 000 Euro auf (Statistisches Bundes-
amt 2012). Dies ist nach dem  Tarifvorschlag von 
Bündnis 90/Die Grünen die Grenze, bei der eine 
–  zunächst auch nur geringe –  tarifliche Mehr-
belastung eintritt. Nach den Vorschlägen von SPD 
und Linkspartei ergibt sich eine Mehrbelastung 
sogar erst bei noch deutlich höheren zvE. Zwar ha-
ben sich seit 2007 die Einkommen spürbar erhöht, 
was für einen Anstieg des prozentualen Anteils 
der Betroffenen spricht. Allerdings wurde 2010 
im Rahmen des Bürgerentlastungsgesetzes  die 
steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung ermöglicht. Dadurch 
ist seither die Lücke zwischen Bruttoeinkommen 
und dem zvE erheblich größer geworden. Schreibt 
man die Einkommensteuerstatistik des Jahres 2007 
unter der Annahme fort, dass die zvE bis zum Jahr 
2014 im Vergleich zum Jahr 2007 kräftig um 20 % 
zunehmen und die Einkommensverteilung kons-
tant bleibt, dann würden im Jahr 2014 etwa 5 % 
der Einkommensteuerpflichtigen durch die Tarifre-
formvorschläge tatsächlich stärker belastet. Nach 
den Vorschlägen der SPD und der Linkspartei läge 

dieser Anteil sogar noch deutlich darunter. Von ei-
ner Belastung der Mittelschicht kann also nicht die 
Rede sein.

Die Besorgnis, Facharbeiter könnten von den 
vorgeschlagenen Tarifanhebungen betroffen sein, 
scheint vor allem darauf zurückzuführen zu sein, 
dass man irrtümlich das zvE mit dem Bruttoein-
kommen gleichsetzt. Damit die im Vergleich zum 
Recht 2014 erhöhten Steuersätze überhaupt grei-
fen, wären – wie  oben dargelegt - wegen der steu-
erlichen Abzüge vom Bruttoeinkommen je nach 
Tarifvorschlag erst Bruttojahresarbeitseinkommen 
von über 66 500 Euro (Bündnis 90/Die Grünen 
ohne erhöhte steuerliche Abzüge) und 81 000 Euro 
(Linkspartei mit erhöhten steuerlichen Abzügen) 
Euro betroffen. Der Anteil der davon betroffenen 
abhängig Beschäftigten lässt sich mit Hilfe einer 
Fortschreibung der Verdienststrukturerhebung 
2006 abschätzen (Statistisches Bundesamt 2008). 
In Übereinstimmung mit den Annahmen der vor-
liegenden Steuerschätzung kann man davon aus-
gehen, dass die Bruttolöhne je Beschäftigten – bei 
konstanter Verteilung der Bruttolöhne – von 2006 
bis 2014 um gut 18 % steigen werden. Unter dieser 
Annahme müssten etwa 14 % der vollzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmer aufgrund des Tarifvorschlags 
von Bündnis 90/Die Grünen eine Mehrbelastung 
hinnehmen. Nach den Tarifvorschlägen der SPD 
und der Linkspartei wären es mit knapp 11 % bzw. 
knapp 10 % der vollzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mer sogar deutlich weniger. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass bei weitem nicht alle abhängig Be-
schäftigten vollzeiterwerbstätig sind und dass es 
zudem sehr unwahrscheinlich ist, dass bei verhei-
rateten Beschäftigten beide Partner jeweils in diese 
Kategorie fielen. 

Zu dem Ergebnis eines nur sehr geringen Anteils 
an betroffenen Arbeitnehmern kommt man auch, 
wenn man sich – ebenfalls auf Basis der Ergebnisse 
der fortgeschriebenen Verdienststrukturerhebung 
– die durchschnittlichen Lohneinkommen nach 
Berufsgruppen ansieht (Statistisches Bundesamt 
2009): Von den 171 ausgewiesenen Berufsgrup-
pen überschreiten 18 Gruppen mit ihrem Durch-
schnittsbruttoeinkommen die relevante Grenze 
eines Bruttoverdienstes von 66 500 Euro, von der 
an der Tarifvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen 
zu Mehrbelastungen führt. Die in den Vorschlägen 
der anderen beiden Oppositionsparteien höheren 
Einkommensschwellen machen kaum einen Un-
terschied. Bei den Berufsgruppen handelt es sich 
im Einzelnen um Ingenieure des Maschinen- und 
Fahrzeugbaus, Elektroingenieure, übrige Ferti-
gungsingenieure, sonstige Ingenieure, Chemiker, 
Physiker, Handelsvertreter, Luftverkehrsberufe, 
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Geschäftsführer, Unternehmensberater, Leitende 
Verwaltungsfachleute, Verbandsleiter, Datenver-
arbeitungsfachleute, Publizisten, Rechtsvertreter, 
Ärzte, Statistiker und Naturwissenschaftler. Fach-
arbeiter befinden sich nicht darunter.

Steuerpolitik vor entscheidenden 
Weichenstellungen

Noch vor drei Jahren schien die deutsche Finanz-
politik in einer ausweglosen Situation gefangen: 
Die Konjunkturkrise und die zu ihrer Bekämpfung 
aufgelegten Maßnahmen hatten in kurzer Zeit zu 
hohen Haushaltsdefiziten geführt, die aufgrund der 
im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse in 
absehbarer Zeit und ohne Rücksicht auf die auch 
mittelfristig düsteren Konjunkturaussichten kon-
solidiert werden sollten. Nachdem das so genannte 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz zu Beginn des 
Jahres 2010 die Einnahmenseite ohnehin bereits 
geschwächt hatte, waren im Koalitionsvertrag der 
schwarz-gelben Bundesregierung sogar noch wei-
tere Steuersenkungen in zweistelliger Milliarden-
höhe angekündigt worden. Damit schien nach ei-
nem kurzen Intermezzo makroökonomischer und 
finanzpolitischer Vernunft durch die gezielt anti-
zyklische Finanzpolitik der beiden Konjunkturpro-
gramme und weiterer Maßnahmen ein Rückfall in 
die alte Politik der Entstaatlichung (Bofinger 2008) 
programmiert (Truger 2010). 

Die damals durchaus berechtigten Befürchtun-
gen haben sich allerdings nicht bestätigt. Ein in 
Ausmaß und Dauer unerwarteter Konjunkturauf-
schwung in den Jahren 2010 und 2011 führte statt-
dessen zu einer deutlichen Entlastung der öffent-
lichen Haushalte und brachte spürbare Fortschritte 
bei der Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte, ohne dass dafür bislang zusätzliche extrem 

schmerzhafte Einschnitte notwendig gewesen wä-
ren. Es ist auch festzustellen, dass sich das politi-
sche Klima gewandelt hat; spürbare Steuersenkun-
gen sind seither politisch nicht mehr durchsetzbar. 
In den Programmen aller Oppositionsparteien im 
Bundestag finden sich mittlerweile Vorschläge für 
eine Stärkung der staatlichen Einnahmenseite über 
sozial gerechte Steuer- und Abgabenerhöhungen. 

Die spürbare Verbesserung der Lage bedeutet 
jedoch noch nicht, dass damit alle Probleme der 
deutschen Finanzpolitik gelöst wären. Sollte die 
Konjunktur – angesichts der weiter schwelenden 
Eurokrise – stärker einbrechen oder in eine längere 
Schwächephase einmünden, müssten die öffentli-
chen Haushalte schnell wieder mit konjunkturellen 
Belastungen  kämpfen. Zudem besteht die durch 
die übermäßigen Steuersenkungen der Vergangen-
heit hervorgerufene strukturelle Unterfinanzierung 
in den öffentlichen Haushalten weiter, und die un-
bestritten notwendigen zentralen Zukunftsinvesti-
tionen in den Bereichen Bildung, Forschung und 
Infrastruktur werden weiterhin vernachlässigt. Der 
unerwartete Aufschwung hat also bislang lediglich 
Schlimmeres verhindert und der Politik eine Atem-
pause verschafft. 

Die deutsche Steuer- und Finanzpolitik steht 
daher gegenwärtig an einem Scheideweg. Gelingt 
es in den kommenden Jahren, die strukturelle Un-
terfinanzierung durch sozial gerechte Steuererhö-
hungen zu beheben, dann liegen die Sicherung der 
staatlichen Handlungsfähigkeit und die notwendige 
Realisierung der zentralen Zukunftsinvestitionen in 
greifbarer Nähe. Werden die notwendigen steuerpo-
litischen Schritte allerdings unterlassen, kann man 
nur noch auf anhaltendes großes Konjunkturglück 
hoffen. Bleibt dieses indes aus, ist eine Fortsetzung 
der langjährigen Entstaatlichungspolitik mit allen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen programmiert.
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